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I. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ‚Seewiesen, 2. Än-

derung‘ in Rosenfeld-Heiligenzimmern.

Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er -

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das deut-

sche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen genehmigungs-

pflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange entsprechend

den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.
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1. Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten am 27.02.2020 in Form einer Übersichtsbege-

hung sowie im Juli 2020 im Rahmen zweier Ausflugkontrollen bei Abenddämmerung zur Untersuchung einer

eventuellen Quartiernutzung. 

Es wurde das vorhandene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung

durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die vorgefundenen relevanten Arten dokumen-

tiert. Innerhalb der Grünflächen und des Gebäudebestandes als Haupteinheiten wurden Kleinstrukturen defi-

niert, die als Habitate für Arten des Anhanges ll und IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fle-

dermausarten sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten

geeignet sein könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Brut-

höhlen, nach Rupfplätzen etc. abgesucht.

Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des

Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge-

gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben des Naturraumes und der im Gebiet vorkommenden

Habitatstrukturen. Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Außer 12 europäischen Vogel- und 17 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei

den sonstigen Säugetieren der Biber (Castor fiber) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den

Reptilien die Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) im Vordergrund.

Von den Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Lucanus cervus)

und die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) berücksichtigt werden.

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 27.02.2020 Kohnle 10:50 – 12:00 Uhr 3,5 °C, 100 % bewölkt, windstill Übersichtsbegehung

(2) 13.07.2020 Kohnle 21:20 – 22:05 Uhr 20 °C, klar, windstill F, V

(3) 27.07.2020 Kohnle 21:20 – 22:00 Uhr 22 °C, klar, windstill F, V

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Übersichtsbegehung: Erfassung sämtlicher artenschutzrechtlich relevanter Strukturen, Tier- und Pflanzenarten
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Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Rosenfeld im Na-

turraum ‚Südwestliches Albvorland‘ dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Ha-

bitatstrukturen wurden ausgewählt:

• D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich verarmt),

• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte,

• D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsgehölze, 

Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland (im Wald s. E1.7), Baum-

schulen und Weihnachtsbaumkulturen) und

• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden oder

Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom Menschen 

bewohnte Räume.

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 33 (35) Tierarten aus 4 (5) Artengruppen aufgeführt. Die zu be-

rücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle 9

im Anhang dieses Gutachtens dargestellt. Die Angaben in Klammer schließen den Hirschkäfer und die Bau-

chige Windelschnecke aus dem Anhang II der FFH-Richtlinie mit ein, welche in jener Tabelle nicht mit aufge -

führt sind.
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2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-

schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug

praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach

gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-

gen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor,  wenn die Beeinträchtigung durch
den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi -
fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen
nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)
nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-
orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eing riffs oder Vor-
habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote
bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-
ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli -

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 4
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II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

1. Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich nahe des südlichen Ortsausganges im Gewerbegebiet von Heiligen-

zimmern im Stunzachtal. Im Westen grenzt es an die Hauptstraße (Danbachstraße), im Norden, Osten und

Süden an die bestehende Bebauung mit gewerblichen Gebäuden an. 

Abb. 2: Ausschnitt aus der topografischen Karte (Plangebiet schwarz gestrichelt) 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

2. Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die Flächen werden bereits überwiegend gewerblich genutzt. Es handelt sich um versiegelte Verkehrsflä-

chen, Lager- und Verkaufsgebäude sowie kleinflächige Grünlandbereiche. 

Unbebaute Flächen: Die Grünlandflächen im Zentrum und im Südosten des Plangebietes sind artenarm und

grasreich ausgebildet. Vertretene Arten sind v. a. Knaulgras, Glatthafer, Löwenzahn mit eingestreuten Brenn-

nesselbeständen. Der zentrale Grünlandbestand ist eingezäunt und wird beweidet. Auf dieser Fläche soll ein

Neubau entstehen. Bei der langgezogenen schmalen Grünlandfläche weiter nördlich handelt es sich um ei-

nen gärtnerisch gepflegten Zierrasen. Im Westen des Gebietes schließt parallel zur Straße eine überwiegend

aus Ziersträuchern bestehende Hecke (z. B. Forsythia, Viburnum rhytidophyllum, Viburnum lantana) an. An

der Einfahrt zum Betriebsgelände steht ein junger Walnussbaum. Im Einfahrtbereich auf dem Betriebsgelän-

de wird Brennholz gelagert.

Bebaute Flächen: Es werden im Folgenden nur diejenigen Gebäude genauer beschrieben, an denen Verän-

derungen (Abriss, Aufstockung Dachbereich) vorgesehen sind. 

Gebäude 1: Dieses Gebäude – welches an der westlichen Seite einen Vorbau aus Wellblech aufweist, das

an den Seiten hinuntergezogen ist – wird als Lagerhalle genutzt. Im Norden schließt direkt eine Garage an.

Das Vorhaben sieht eine Aufstockung des Dachbereiches vor. Die nördlich der Garage befindlichen Schup-

pengebäude bleiben unverändert. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 5
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Gebäude 2: Das Gebäude liegt parallel zur o. g. Hecke und zur Straße und soll etwa zur Hälfte abgerissen

werden. Die andere Hälfte des Gebäudes gehört nicht dem Vorhabensträger und bleibt erhalten. Es besteht

aus Holz; unter den Dachbalken ist zum Schutz gegen Regen und Tauwasser eine Plane gespannt, da das

Dach laut Eigentümer nicht dicht ist. Das Gebäude dient als Lagerraum. 

Gebäude 3: Dieses besteht aus einem Hauptgebäude und vorgebautem überdachtem Offenbereich, welches

als Warenlager und Versandraum dient sowie aus einem Anbau, ebenfalls mit Lagerfunktion. Das Gebäude

ist überwiegend mit Ziegeln gedeckt. Längerfristig ist auch ein Abriss dieser Räumlichkeit vorgesehen. 

Keines der Gebäude ist unterkellert. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 6

Abb. 3: Einfahrtsbereich auf das Betriebsgelände

Abb. 4. Zu bebauende Grünlandfläche im Zentrum des Plangebietes. 
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Abb. 5: Grasreicher artenarmer Grünlandbestand

Abb. 8: Gebäude Nr. 2 aus östlicher Richtung betrachtet. 

Abb. 7: Gebäude Nr. 1 mit Garage, aus nördlicher Richtung betrachtet

Abb. 6: Luftbild des Geltungsbereiches mit Nummerierung 
der Bestandesgebäude
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Abb. 9. Gebäude Nr. 3 mit Anbau, aus südlicher Richtung betrachtet. 
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Abb. 10: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 1-7618-417-1500 Offenlandbiotop: Feldgehölz IV am Rotenbühl SW Heiligenzimmern 210 m W

(2) 1-7618-417-1532 Offenlandbiotop: Feldgehölz II am Dachsrain SO Heiligenzimmern 240 m SO

(3) 1-7618-417-1535 Offenlandbiotop: Feldhecken an der Stunzach SO Heiligenzimmern 250 m O

(4) 1-7618-417-1533 Offenlandbiotop: Feldgehölz II am Dachsrain SO Heiligenzimmern 300 m O

(5) 1-7618-417-1534 Offenlandbiotop: Gehölzkomplex am Dachsrain SO Heiligenzimmern 340 m O

(6) 1-7618-417-1534 Offenlandbiotop: Feldgehölz am Dachsrain O Heiligenzimmern 600 m NO

(7) 1-7618-417-1501 Offenlandbiotop: Schilfröhricht entlang Danbach W Heiligenzimmern 420 m NW

(8) 2-7618-417-1012 Waldbiotop: Mischwald SW Heiligenzimmern 510 m SW

(9) 8-417-0540173 Naturdenkmal: 1 Eiche 200 m NW

(10) 8-417-0540253 Naturdenkmal: 1 Linde „Friedhofslinde“ 540 m NW

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Schutzgebiete. Das nächst gelegene ist ein Feldgehölz in

ca. 210 m Entfernung in westlicher Richtung. Vom Vorhaben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen

auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung aus.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 9
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3.2. Ausgewiesene Magere Flachland-Mähwiesen außerhalb von FFH-Gebieten

Abb. 11: Orthofoto mit Eintragung der Mageren Flachland-Mähwiesen (gelbe Flächen) in der Umgebung 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Tab. 3: Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 65108-000-46052565 Streuobstwiese N Fußballplatz Heiligenzimmern 340 m NW

(2) 65108-000-46052567 Wiese NW Fußballplatz Heiligenzimmern 410 m NW

(3) 65108-000-46052566 Streuobstwiese NO Friedhof Heiligenzimmern 520 m NW

(4) 65108-000-46052561 Mähwiese O Heiligenwald (NW Heiligenzimmern) 660 m NW

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nächst

gelegene Magere Flachland-Mähwiese  befindet sich in ca. 340 m Entfernung in nordwestlicher Richtung.

Vom Vorhaben gehen keine negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare in der

Umgebung aus.
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3.3. Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent-

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla-

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten‟.

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke-

ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernflächen, Kernräumen

und  Suchräumen  unterschieden.  Kernbereiche  werden  als  Flächen  definiert,  die  aufgrund  ihrer  Bioto-

pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den

Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Abb. 12: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Der Geltungsbereich tangiert keine Flächen des landesweiten Biotopverbundes. Mit einer Verschlechterung

der Biotopverbundfunktion durch die Umsetzung des Vorhabens ist nicht zu rechnen. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 11
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III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population führt.

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten 

Farn- und Blütenpflanzen war grundsätzlich auszuschließen. 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb einer geschlossenen 

Ortslage und die Flächen sind weitgehend überbaut. Die nicht 

versiegelten Flächen sind anthropogen überformt und werden 

gärtnerisch gepflegt.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fleder-

mäuse als Jagdhabitat und Quartier war gegeben. Es erfolgte 

eine Untersuchung des Gebäudebestandes auf Nutzungsspu-

ren sowie zwei Ausflugkontrollen.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.1).

nicht geeignet – Für die im ZAK aufgeführten Arten Biber 

(Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius) be-

stehen im Untersuchungsgebiet keine Habitatpotenziale.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang ll und IV FFH-RL

Vögel potenziell geeignet – Es existieren potenzielle Nistmöglich-

keiten für Zweig-, Boden- und Nischenbrüter im Plangebiet. 

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.2).

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV
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Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Reptilien kaum geeignet – Planungsrelevante Reptilienarten waren 

aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Die im ZAK aufgeführte Zauneidechse (Lacerta agilis) wird 

dennoch diskutiert.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.3).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien Als Sommerlebensraum potenziell geeignet – Das 

Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten wurde 

nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich direkt im 

Osten angrenzend ein kleinerer Gartenteich. Ob Individuen 

auch innerhalb des Geltungsbereiches vorkommen können, 

wird diskutiert.

➢ Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion 

(Kap. III.4).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Wirbellose nicht geeignet – Planungsrelevante Evertebraten wurden 

aufgrund der für sie fehlenden Biotopausstattung nicht 

erwartet.

Die im ZAK aufgeführten Arten Juchtenkäfer (Osmoderma 

eremita) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) können im 

Plangebiet ausgeschlossen werden, da sich hier keine 

starkstämmigen Bäume mit größeren Totholzanteilen befinden.

Ebenso kann auch ein Vorkommen der Bauchigen Windel-

schnecke (Vertigo moulinsiana) aufgrund der für sie fehlenden

Biotopausstattung ausgeschlossen werden.

➢ Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang ll und IV FFH-RL
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1. Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7618 (SW) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 5 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von einer

Fledermausart vor. Diese ist innerhalb der Zeilen gelb hinterlegt. Die Artnachweise in den Nachbarquadran-

ten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die

Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem Jahr 2000, so ist zusätzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7618 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 1

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen2 3 bzw.
Nachweis

Rote Liste
B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ / ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii NQ / ZAK 2 II / IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus ZAK R II / IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis l / ZAK 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri NQ / ZAK 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ (1990-2000) / ZAK i IV + - + ? -

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii NQ / ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus NQ / ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus NQ / ZAK G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus ZAK i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes i: gefährdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

2 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

3 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7618 SW) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

1.1. Zur Ökologie der Fledermäuse

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom Winterquartier  zum Jahreslebensraum im

(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende

Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-

chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

1.2. Diagnose zum Status von Fledermäusen im Gebiet

Quartierkontrollen: Höhlenbäume sind vom Vorhaben nicht betroffen. Es sind keinerlei Gehölzrodungen

vorgesehen. Dagegen findet auf Gebäude Nr. 1 eine Aufstockung des Dachbereiches statt, während Gebäu-

de Nr. 2 kurzfristig und Gebäude Nr. 3 längerfristig abgerissen werden soll. Diese Gebäude wurden daher

auf Quartierpotenziale und ggf. Nutzungsspuren im Innenraum und im Bereich der Fassade hin untersucht.

Keines der Gebäude ist unterkellert. 

Gebäude Nr. 1: Das Gebäude besitzt ein  flaches Satteldach mit einem Vorbau aus Wellblech. Der Innen-

raum des Gebäudes ist glatt tapeziert und wird als Lager genutzt (Abb.  15). Vom Innenraum her ist keine

Sicht auf das Dachgebälk möglich, sodass eine Nutzung als Quartier nicht mit  letzter Sicherheit  ausge-

schlossen werden kann. Das an den Seiten heruntergezogene Wellblech ist in den Hohlräumen mit Styropor

verstopft. Jedoch ist das Styropor an einigen Stellen herausgebrochen, sodass ein Zugang hinter das Blech

möglich ist (Abb. 13). Verfärbungen an diesen Stellen, die auf eine regelmäßige Nutzung als Quartier durch

Fledermäuse hindeuten, waren nicht vorhanden. Eine potenzielle Nutzung als Hangplatz kann dennoch nicht

ausgeschlossen werden. 
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In der Fassade an der Nordseite des Gebäudes befindet sich ein Spalt, welcher mit dem Endoskop näher

untersucht wurde (Abb. 14). Der Spalt erlaubt jedoch nur einen wenige cm tiefen Zugang in die Fassade hin-

ein, sodass hier keine Quartiereignung angenommen wird. Da der Dachbereich aufgrund einer eingezoge-

nen Decke nicht eingesehen werden konnte, ließ sich zunächst nicht abschließend beurteilen, ob eine Eig-

nung als Tagesruheplatz, Sommer- oder sogar Winterquartier gegeben ist. Zur Abklärung einer Nutzung als

Sommerquartier  oder Tagesruheplatz  wurden zwei  Ausflugkontrollen mit  Ultraschalldetektor  (SSF Bat  3)

durchgeführt, hierbei aber keine aus dem Gebäude ausfliegenden Fledermäuse festgestellt. Eine Sommer-

quartiernutzung lag demnach nicht vor. Der Abbau der Innenisolierung ist, da eine Nutzung als Winterquar-

tier durch die durchgeführten Untersuchungen nicht ermittelt werden konnte, während der Aktivitätsphase

der Fledermäuse durchzuführen. Gleichzeitig sollte der Eingriff jedoch außerhalb der Hauptphase der Junge-

naufzucht erfolgen, um eine zukünftig jederzeit mögliche Wochenstube im Gebäude möglichst nicht zu ge-

fährden. Geeignet wäre hierzu der August und September. Das Hinzuziehen einer ökologischen Baubeglei-

tung ist hierbei erforderlich.

Nach Abbau der Innenisolierung sollte unmittelbar mit den Arbeiten zur Dachaufstockung begonnen werden,

damit kein erneuter Überprüfungsbedarf auf Fledermäuse notwendig wird. Alternativ kann in Rücksprache

mit der ökologischen Baubegleitung auch bis zur Winterruhe der Fledermäuse abgewartet werden, wenn

nach Entfernen der Isolierungsschicht eine Eignung als Winterquartier nicht mehr gegeben erscheint. 

Gebäude Nr. 2: Da das Dach von innen mit einer Plane gegen hereintropfende Nässe gesichert ist, konnte

keine direkte Begutachtung der Balken unterhalb der Wellblechüberdachung stattfinden (Abb.  16 und  17).

Ein Dachgeschoss mit entsprechend großem Dachstuhlbereich fehlt, sodass keine ausreichende Störungs-

freiheit in diesem betrieblich regelmäßig genutzten Raum gegeben ist. Aufgrund der Situation der von außen

eindringenden Nässe erscheint der Dachbereich als Quartier ungünstig und eine Nutzung der Dachbalken

als Hangplatz sehr unwahrscheinlich. 
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Gebäude Nr. 3: Das Gebäude weist ein flaches Satteldach auf. Im Anbau des Gebäudes sind die Dachbal-

ken im Innenraum frei zugänglich (Abb. 18, oben links). Jedoch befinden sich diese in regelmäßig (mehrmals

im Monat bis mehrmals wöchentlich) betrieblich genutzten Bereichen, wo keine Störungsfreiheit gewährleis-

tet ist. Es konnten an diesen Balken keine Verfärbungen festgestellt werden, die auf eine regelmäßige Nut-

zung durch Kolonien hindeuteten. Im übrigen Teil des Gebäudes ist der Dachbereich von innen isoliert und

abgedichtet, sodass es keine Einsehbarkeit in das Gebälk gibt (Abb. 18, oben rechts). Daher konnte für die-

sen Bereich auch zunächst keine Aussage über eine Nutzung als Sommer-, Tages- oder Winterquartier ge-

macht werden. Der Anbau von Gebäude Nr. 3 besitzt eine Dachverwahrung als Bretterschalung, welche auf

der Ost- und Nordseite jeweils einen Riss im Holz aufweist (Abb. 18, unten links) und damit einen Zugang

ins Innere erlaubt. Zwar waren keine Nutzungsspuren, wie Verfärbungen am Eingangsbereich zu erkennen,

eine potenzielle Nutzung als  Sommerquartier und Hangplatz erschien aber möglich.  Es wurde zweimalig

eine Ausflugkontrolle mit Ultraschalldetektor (SSF Bat 3) durchgeführt, jedoch wurden keine ausfliegenden

Fledermäuse beobachtet. Eine Sommerquartiernutzung lag demnach nicht vor.  Da eine Winterquartiernut-

zung, wenn auch in einem solchen Gebäude sehr unwahrscheinlich, doch nicht völlig ausgeschlossen wer-

den kann, ist der Abbau der Innenisolierung während der Aktivitätsphase der Fledermäuse durchzuführen.

Gleichzeitig sollte der Eingriff jedoch außerhalb der Hauptphase der Jungenaufzucht erfolgen, um eine zu-

künftig jederzeit mögliche Wochenstube im Gebäude möglichst nicht zu gefährden. Geeignet wäre hierzu der

August und September. Das Hinzuziehen einer ökologischen Baubegleitung ist hierbei erforderlich. Werden

während des Abbaus Fledermäuse festgestellt,  ergeben sich weitere, dann festzulegende Ausgleichsmaß-

nahmen. Nach Abbau der Innenisolierung sollte der Abriss des Gebäudes unverzüglich erfolgen, damit kein

erneuter Überprüfungsbedarf auf Fledermäuse notwendig wird. Alternativ kann in Rücksprache mit der öko-

logischen Baubegleitung auch bis zur Winterruhe der Fledermäuse abgewartet werden, wenn nach Entfer-

nen der Isolierungsschicht eine Eignung als Winterquartier nicht mehr gegeben erscheint. 
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Abb.  18:  Frei  zugängliches  Dachgebälk  im  Anbau  von
Gebäude  Nr.  3,  jedoch  ohne  Nutzungsspuren  und
ungeeignet  aufgrund  von  regelmäßigen  Störungen  durch
den laufenden Betrieb (oben links). Isolierter Dachbereich in
Gebäude Nr. 3 (rechts oben).  Dachverwahrung mit Riss im
Holz  (roter  Pfeil),  welcher  Zugang  ins  Innere  des
Dachbereiches erlaubt (unten links). 

Darüber hinaus ist eine Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat möglich. Es wurden während einer der Aus-

flugkontrollen mit Ultraschalldetektor (SSF Bat 3) 3 Fledermäuse festgestellt, welche von Osten kommend

über das Plangebiet in Richtung Wald flogen (Signale bei 48 kHz). Der Anzeige des Detektors nach handelte

es sich dabei um Zwergfledermäuse. Über dem Plangebiet jagende Fledermäuse wurden nicht festgestellt.

Jagdhabitate sind nur dann geschützt, wenn ihr Verlust eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Fledermauspopulation erwarten lässt. Davon wird im vorliegenden Fall nicht ausgegan-

gen. 

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Die Ausflugkontrollen an Gebäude Nr. 1 und 3 ergaben keine Nutzung als Hangplatz oder Sommerquartier.

Eine Nutzung als Winterquartier kann aber aufgrund der mangelnden Einsehbarkeit nicht völlig ausgeschlos-

sen werden, wenn sie auch aufgrund der Bauart der Gebäude (leichte Flachbauten, z. T. mit Wellblechdach)

sehr unwahrscheinlich ist. Da eine Restunsicherheit bzgl. eines Winterquartieres verbleibt, ist der Abbau der

Innenisolierung  in  Gebäude  Nr.  1  und  3  während  der  Aktivitätsphase  der  Fledermäuse  durchzuführen.

Gleichzeitig sollte der Eingriff jedoch außerhalb der Hauptphase der Jungenaufzucht erfolgen, um eine zu-
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künftig jederzeit mögliche Wochenstube im Gebäude möglichst nicht zu gefährden. Geeignet wäre hierzu der

August und September. Hierbei wird eine ökologische Baubegleitung notwendig, die bei dem Abbau der In-

nenisolierung anwesend ist.  Bei Funden von Fledermäusen ergeben sich evtl. weitere Ausgleichsmaßnah-

men.  Nach Abbau der Innenisolierung sollte der Abriss des Gebäudes Nr. 3 und die Dachaufstockung an

Gebäude Nr. 1 unverzüglich erfolgen, damit kein erneuter Überprüfungsbedarf auf Fledermäuse notwendig

wird. Alternativ kann in Rücksprache mit der ökologischen Baubegleitung auch bis zur Winterruhe der Fle-

dermäuse abgewartet werden, wenn nach Entfernen der Isolierungsschicht eine Eignung als Winterquartier

nicht mehr gegeben erscheint.

In Gebäude Nr. 2 ist keine Nutzung als Winterquartier möglich, daher ist der Abriss hier außerhalb der Aktivi -

tätsphase der Fledermäuse durchzuführen.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen, sofern die genannten Arbeitszeit-

räume eingehalten werden sowie eine ökologische Baubegleitung für die Entfernung der Dachiso-

lierung in Gebäude Nr. 1 und 3 hinzugezogen wird.
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2. Vögel (Aves)

Aufgrund dessen, dass das Plangebiet bereits fast vollständig bebaut ist, vollständig im Siedlungsgefüge

liegt und die Flächen weitestgehend versiegelt sind, wurde auf eine Erfassung der Avifauna nach Standards

verzichtet. Der Gebäudebestand wurde im Hinblick auf als Nistplatz nutzbare Strukturen sowie auf Altnester

untersucht.

2.1. Diagnose zum Status der Vogelarten im Gebiet

Durch Zweig- und Bodenbrüter nutzbar ist die Hecke entlang der Straße im Westen des Gebietes. Sie bleibt

im Rahmen des Vorhabens erhalten.

Für Nischenbrüter potenziell als Nistplatz geeignet erscheint ein durch einen Ausbruch an der Dachverwah-

rung entstandener Vorsprung an der Nordseite von Gebäude Nr. 1 (Abb. 21). Entfällt dieser im Rahmen der

Dachaufstockung, so ist als Ausgleich ein Nischenbrüterkasten am Gebäude anzubringen. Da aufgrund der

Thematik der Fledermäuse die Arbeiten im Dachbereich von Gebäude Nr. 1 möglicherweise in die Sommer-

monate verlegt werden müssen, ist dann auch eine erneute Überprüfung auf eine Nutzung der Gebäude-

strukturen durch Brutvögel im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durchzuführen, um Verbotstatbe-

stände zu vermeiden. 

Auch an Gebäude Nr. 2 ergeben sich mit einem Absatz unterhalb des Daches zunächst geeignet erschei -

nende potenzielle Nistplätze für Nischenbrüter. Da jedoch das Dach nach Aussage des Eigentümers Wasser

durchlässt (siehe auch Ausführungen in Kap. III.1.2), ist die Tauglichkeit als Nistplatz gering. Es wurden auch

keine Nutzungsspuren (vorjährige Nester) dort gefunden. Notwendige Abrissarbeiten sollten vorsorglich den-

noch außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, es sei denn es kann durch eine fachkundige Person un-

mittelbar vor dem geplanten Abriss bestätigt werden, dass gegenwärtig keine Nutzung am Gebäude stattfin -

det. 

Gebäude Nr. 3 weist an der Westseite frei zugängliche Dachbalken auf, die potenziell durch Nischenbrüter,

wie den Hausrotschwanz nutzbar sind. Es wurden jedoch keinerlei vorjährige Nester gefunden. Da in diesen

Bereichen Waren ab- und antransportiert werden, sind vmtl. die Störwirkungen zu regelmäßig und zu groß

(Abb. 19). An der störungsärmeren Rückseite (Ostseite) des Gebäudes befindet sich eine weitere potenziell

geeignete Nistmöglichkeit auf einem Holzabsatz unterhalb der Dachrinne (Abb. 20). Entfällt diese Struktur im

Rahmen des längerfristig vorgesehenen Gebäudeabrisses, so ist vor Beginn der Abrissarbeiten ein Nischen-

brüterkasten an einem der Gebäude der Umgebung zu verhängen.  Da aufgrund der Thematik der Fleder-

mäuse evtl. der Abriss von Gebäude Nr. 3 in die Sommermonate verlegt werden müssen, ist dann auch eine

erneute Überprüfung auf eine Nutzung der Gebäudestrukturen durch Brutvögel im Rahmen der ökologischen

Baubegleitung durchzuführen, um Verbotstatbestände zu vermeiden. 
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keinerlei vorjährig genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten von

Vogelarten registriert. Aufgrund von zwei potenziell nutzbaren Nistplätzen für Nischenbrüter an den Gebäu-

den Nr. 1 und 3 sind bei Verlust dieser Strukturen vor Beginn der Maßnahmen zwei Nischenbrüterkästen an

den verbleibenden Bestandsgebäuden zu verhängen. Der Abriss von Gebäude 2 ist außerhalb der Brutzeit

durchzuführen. Da aufgrund der Thematik der Fledermäuse der Abriss von Gebäude Nr. 3 und die Arbeiten

im Dachbereich von Gebäude Nr. 1 möglicherweise in die Sommermonate verlegt werden müssen, ist dann

auch eine erneute Überprüfung auf eine Nutzung der Gebäudestrukturen durch Brutvögel im Rahmen der

ökologischen Baubegleitung durchzuführen, um Verbotstatbestände zu vermeiden. 
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Abb. 19: Offen zugänglicher Dachbereich von Gebäude Nr.
3, jedoch mit Störungen durch den Betriebsablauf

Abb. 20: Holzabsatz hinter der Dachrinne an der Ostseite 
von Gebäude Nr. 3 mit Nistplatzpotenzial für Nischenbrüter

Abb. 22: Absatz unterhalb des Daches von Gebäude Nr. 2 
mit Nistplatzpotenzial für Nischenbrüter

Abb. 21: Holzabsatz im Dachbereich von Gebäude Nr. 1 
(Nordseite) mit Nistplatzpotenzial für Nischenbrüter
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Werden entgegen derzeitigem Kenntnisstand Rodungen notwendig, so sind diese ebenfalls im Zeitraum au-

ßerhalb der Brutzeit durchzuführen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

✔ Unter Einhaltung des o. g. Abriss- und Rodungszeitraumes, der genannten Minimierungsmaßnah-

men sowie einer erneuten Untersuchung auf aktuelle Vogelbruten vor Abriss (wenn eine Bearbei-

tung der Gebäude 1 und 3 nur im Sommerhalbjahr möglich ist)  kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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3. Reptilien (Reptilia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird aufgrund der Lage

des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und aufgrund nicht vorhandener Le-

bensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt die Zauneidechse (Lacerta agilis) als zu berücksichtigende Art. Die Felder im Bereich der Ei-

genschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 6: Abschichtung der Reptilienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Ha-
bitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 4

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Schlingnatter Coronella austriaca + ? + + +

X X Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis - - - - -

! ? Zauneidechse Lacerta agilis + - - - -

X X Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata + + + + +

X X Mauereidechse Podarcis muralis + + + + +

X X Äskulapnatter Zamenis longissimus + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

3.1. Zur Ökologie der Zauneidechse

Die Zauneidechse benötigt ein Mosaik aus Plätzen zum Sonnen, um die für sie optimale Körpertemperatur

zur Durchführung ihrer Aktivitäten zu erreichen. Darüber hinaus ist sie auf Verstecke angewiesen, um sich

während der heißen Tageszeiten zurückziehen zu können und sich vor Feinden zu schützen. Bereiche mit

grabbarem Substrat für die Eiablage sowie ein ausreichendes Nahrungsangebot sind ebenfalls Vorausset-

zungen für eine Besiedlung durch die Art.

3.2. Diagnose zum Status der Zauneidechse im Gebiet

Lediglich im Einfahrtbereich des Betriebsgeländes verfügt das Plangebiet mit einem Brennholzstapel und ge-

lagerten Holzbohlen über potenzielle Sonnenplätze für die Art (Abb.  23). Alle weiteren benötigten Habitat-

strukturen wie blütenreiche und insektenreiche Grünlandflächen als Jagdhabitat sowie Eiablageplätze mit

grabbarem Substrat kommen im Gebiet jedoch nicht vor. Das Holz war nur temporär zwischengelagert, so-

dass sich hier kein dauerhaftes Habitat ergeben kann. Da weitere essenziell benötigte Habitatelemente feh-

len, wird ein Vorkommen der Zauneidechse hier ausgeschlossen.

4 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit  den Gegebenheiten vor Ort

wird ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen. Somit wird auch ein Verstoß gegen die

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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Abb. 23: Brennholz- und Holzbohlenlager im Westen des Gebietes
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4. Amphibien (Amphibia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt keine Amphibienarten. Da sich östlich an den Geltungsbereich eine Gartenfläche mit Teich

anschließt (Abb. 24), wurde der Status von Amphibien im Wirkraum überprüft.

Tab. 7: Abschichtung der Amphibienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 5

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Geburtshelferkröte Alytes obstetricans - - - - -

X Gelbbauchunke Bombina variegata + - - - -

X Kreuzkröte Bufo calamita + - - - -

X Wechselkröte Bufo viridis + - - - -

X Laubfrosch Hyla arborea - - - - -

X X Knoblauchkröte Pelobates fuscus - - - - -

X X Moorfrosch Rana arvalis - - - - -

X Springfrosch Rana dalmatina + + + + +

X Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae + ? + + +

X X Alpensalamander Salamandra atra + + + + +

X Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus + - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb eines Gewerbegebietes mit einem größeren Teil an versiegel-

ten Flächen ist hier ein Aufenthalt von Amphibien, die ggf. den Teich auf dem Nachbargrundstück nutzen,

sehr unwahrscheinlich. Dort sind allenfalls die generalistischen Arten Grasfrosch (Rana temporaria) und Erd-

kröte (Bufo bufo) zu erwarten. Diese sind besonders geschützt und unterliegen dem Zugriffsverbot. Werden

Exemplare im Gebiet angetroffen, so sind diese fachgerecht aufzunehmen und an einen geeigneten Ort in

der Umgebung (z. B. den Teich auf dem Nachbargrundstück) zu versetzen.

5 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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✔ Unter  Berücksichtigung  der  für  beson-

ders  geschützte  Arten  genannten  Ver-

meidungsmaßnahme  kann  ein  Verstoß

gegen die Verbotstatbestände nach § 44

Abs.  1  Nr.  3  und  1  i.V.m.  Abs. 5

BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr.  2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen wer-

den.
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Abb. 24: Gartenteich auf dem Nachbargrundstück (Pfeil)
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IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 8: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen betroffen keines

Vögel ggf. betroffen • Verlust  einer  potenziellen  Niststätte  für
Nischenbrüter durch Gebäudeabriss (Gebäude
Nr. 3)

• ggf.  Verlust  einer  potenziellen  Niststätte  für
Nischenbrüter durch Aufstockung des Dachbe-
reiches (Gebäude Nr. 1)

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • ggf.  Verlust  eines  potenziellen  Winter-
quartieres  durch  Veränderung  des  Dachbe-
reiches  (Gebäude  Nr.  1)  und  durch
Gebäudeabriss (Gebäude Nr. 3)

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum  Schutz  von  Vögeln  und  Fledermäusen  sind  notwendige  Gehölzrodungen  ausschließlich

außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom

01. März bis 31. Oktober, zulässig. Lässt sich dieser Zeitraum nicht einhalten, so ist unmittelbar vor

Beginn der Arbeiten durch eine Fachkraft erneut zu überprüfen, ob gegenwärtig eine Nutzung als

Brutplatz oder Quartier gegeben ist. 

• Da eine Restunsicherheit bzgl. einer Nutzung als Winterquartier im nicht einsehbaren Bereich des

Daches von Gebäude Nr.  1 und Nr.  3 verbleibt,  ist  der Abbau der Innenisolierung während der

Aktivitätsphase  der  Fledermäuse  und  unter  Aufsicht  einer  ökologischen  Baubegleitung

durchzuführen. Gleichzeitig sollte der Eingriff jedoch außerhalb der Hauptphase der Jungenaufzucht

erfolgen,  um  eine  zukünftig  jederzeit  mögliche  Wochenstube  im  Gebäude  möglichst  nicht  zu

gefährden. Geeignet wäre hierzu der August und September. Nach Abbau der Innenisolierung sollte

unmittelbar mit den Arbeiten zur Dachaufstockung bzw. zum Abriss begonnen werden, damit kein

erneuter Überprüfungsbedarf auf Fledermäuse notwendig wird. Alternativ kann in Rücksprache mit

der  ökologischen  Baubegleitung  auch  bis  zur  Winterruhe  der  Fledermäuse  abgewartet  werden,
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wenn nach Entfernen der Isolierungsschicht eine Eignung als Winterquartier nicht mehr gegeben

erscheint. Bei Funden von Fledermäusen ergeben sich weitere Ausgleichsmaßnahmen. 

• Gebäude Nr. 2 ist in der Winterruhephase der Fledermäuse abzureißen. 

• Aufgrund von zwei potenziell nutzbaren Nistplätzen für Nischenbrüter an den Gebäuden Nr. 1 und 3

(siehe  Abb.  6)  sind  bei  Verlust  dieser  Strukturen  vor  Beginn  der  Maßnahmen  zwei

Nischenbrüterkästen  an  den  verbleibenden  Bestandsgebäuden  oder  an  Bäumen  der  direkten

Umgebung zu verhängen.

• Erfolgt der Abriss von Gebäude 3 bzw. die Dachaufstockung an Gebäude 1 aufgrund der Thematik

der Fledermäuse im Sommerhalbjahr, so ist im Rahmen der ökologischen Baubegleitung unmittelbar

vor  Beginn  der  Maßnahmen  auch  eine  erneute  Überprüfung  auf  an  den  Gebäuden  nistende

Vogelarten durchzuführen. Nachweise brütender Vogelarten würden den Maßnahmenbeginn bis ca.

Oktober verzögern.
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V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Rosenfeld

Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA 2 - 1 R II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Raubwürger Lanius excubitor LA 2 x 2 1 - §§

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§
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Tab. 18: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - - D D IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich

G Gefährdung anzunehmen

R (extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres Vorkommen
oder isolierte Vorposten

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

oE ohne Einstufung
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